
I 
der .Abge"rdneten F l' i'i. h wir ;; h, Dr.l' i t t. e r 1n a n n, WilhQ1mine 

M 0 i k, M i k s c h, L i n d ( r, ~ t a m p 1 e r, H i 1 1 e ~ e 18 t, 

P r e k schund Gews Sett 

betreffend die Aufhebung des B'-'1desg8setcea vem 5.4.193'/' 'B.G.13l.Nr.113." 

WQIIl Schutze der Arbei ts- und VE,;r~amm1'.mgsfreiheit (l.n'U-'l'errergesetrli). 

-------
n~s Bundesgesetz zum'3chutze der Ar_eits- und Versammlungsf~e~­

heit hat im Natienalrat der ersten Re:rublik zu stürmischen :~usGinander­

set~~~gengefü~t. 

~ wurde v&n der J.rbeit ersohaft immer als ein gegen sie ge­

richtetes .'.usnahmegesetz empfunden. Insbesondere ,fanden jene Be!timmUllgen 

schärfste lI~isabil1igung,. die jeden Vertraue::tsmann uhd jeden aufrechten I.rbei"er 

mit. empfindlicher Strafa. .edrohten, der sicll weigerte, mit faschistischen 

Elementan zusammenzuarbeiten. 

Dieses Gesetz hat viel, dazu beigetragen, die' peli tische' 

.At,m.sphäre in der ersten Republik zu vergiften, und hat da.e .lufbHlb·en der 

fasclli,stischen (>rganisatinnen ausserordentlich begünstigt. Der dcm.kratisch 

eingeste:l,lte Tei1~er .;~rbeiterschaft - das war und. ist in diüser BBrufsgruppe 

die überwiegend,e Zahl der ihr .,1ngehörigen - hat sich auch duroh die BestimmUil­

gen dieses Gesetzes nicht davon abhalten lassen, in den Betrie'en für die 

Durohaetzung seiner Grundrechte zu kämpfen. 

Im demckratischen ÖstGrreich, der zweiten Republik, 'esteht 

für die Bei'~haltung ä.ieses Gasetzes überhaupt kein .'nlaes. ']Js gi.t heute 

in Österreich keine Richtungsgewerkschaften mehr, sondern nur mehr einen 

einheitlichen tjsterreichischen Gewerksch.~ftsbund, in dem Angeh.rige aller 

pelitischen Parteien in demokratischer Zusammenarbeit für die Bussel"stellung 

der.clr.eiterscha.ft kämpfen. Es gibt doher auch. keinen Anla~s,dass l..,ngehörif~>·' 

ei~'ler Gewerkachaftsorganisati.,n gegenüber einer anderen Gewerkschaftsergani­

aati~n Nötigungaakte setzen. Auch den Mitläufern der natienalsezialistischen 
'. . 

Pa:ttei ~st der Beitritt zum Gewerkschaftsbund möglich. Aussernrüb "er Gewerk­

schaft stehen daher heute nUJ'fmehr Elemente, denen wegen ihrer bekannt fißchi­

~t~schen Einstellung der Beitritt verwehrt ist oder die aus Eigenem und aus 

einer gut getarp.ten faschistischen Einstellung den Beitritt nicht v.llziehen. 
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Es muss der demokretischen Arbeiterschaft der l{Gg effen 8t8h~~n, 

die Zusammena.rbeit mit s.lchen Elementen in den EetrieDen a)Jzu.lehnen.o Die AUf'­

rechterhaltung dieses Ges~tzcs könnte neuerlich das Aufk~mm~n faschistischer 

8rganisatienen begünstigen. 

, .luch die einzige Bestimmung, di€ den Interessen. ier .;";l'''eiterscrw.~'t 

di8nst.ar gemacht werden könnten, nämlich die geset~lich~ FQstlegung, ~ass der 

Inhalt venKellektivvcrträgen auch abdingbaror,Bestandteil je~eB Dienstvertrages 

eines .:l\1s"ensei1!ers sei, hat heute praktisch keinen Wert • Die,se BesJi.IP..mungen 

wurden dem K~llektivv~rtragsgesetz eingefügt, das von den Natienalsozialisten 

ausser Kraft gesetzt wurde. 

nie Antragsteller sind der ~sicht, dass dieses Gesetz den 

gelungenen Versuch des Faschismus darstellt, sich für die Entwicklungen seiner 
se 

Or:tgani;sationen die gesetzlichen Grundlagen zq. Bchaffen,und dass daher die Gl.'U.i!i-

lagGn,unter a.llen UmständeJ1 v8rnichtet werden mUssen. 

Es wird daher 

'b e· ~-.Jl-i..J:' a g t : 

Das Rehe Haus mega den vorlidgenden Gesetzentwurf deI» ... lusschusa 

ft:.~~ Justiz ehne erste Lesung zuweisen. 

---~---

B und e 8 g e set z 

vom 1946, 
üb,}r die ..:..ri.fhebung des Bundesgeset'zes vom 5.4.1930 , B.G.BL.Nr.113, zum Schutz~ 

der ~rbeitg~. und Vera~lungsfreiheit (~ti-Terrorgesetz). 
, " 

Der Natienalrat hat aeschlossent 

§ 1. 
\ ' 

. . 
Das Bundesgesetz vom 5.4.1930, B.G.Bl.Nr.113, zum Schutze der , . , 

-,~rbeits- und Vers~mmlun5sfreihei t, wird auss'er Kraft ge~€ttzt •. 

§ 2. 

~iIi t ,der Vellziohung dieses Ge~etzes wird der Bundesminister 

für Justiz betraut. 
, -------

18/A V. GP - Initiativantrag (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




